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Verstärkte Schneesäuberung .Wieangekündigt ,hat heute der StädtischeStras¬
senreinigungsbetriebdie SchneeaufräumungsarbeitenimgrossenUmfangaufgenom¬
men . Eswurdengegen6000Arbeitermit denSchneeaufräumungbeschäftigt .Leider
hat der heute nachts neuerlich eingesetzte Frost die Arbeiten wiedererschwert .
DieSchneemassenvereistenneuerdingsundmüssenerst aufgehacktwerden ,umin
die Kanäle abgeführt werdenzu künnen .Die Schneeabfuhrwurdehaute wiedervon
einigen hundert Fuhrwerken und Lastkraftwagen besorgt .

DasVerbotdesKommunistenaufmarsches .FreitagmittagserschienbeimLandeshaup¬
mann Bürgermeister Seitz eine Abordnung ,um gegen das Polizeiverbot eines Aufmar¬

schesin MeidlingBeschwerdeeinzulegen .DieAbordnungübergabauchdieAbschri:
des bei der Polizeidirektion eingebrachtenRekursesunderbat eine günstigeEr¬
ledigung. DerLandeshauptmannteilte derAbordnungmit ,dassbisherwedereinRe¬
kurs,nochderPolizeiakteingelangtsei .Wenner vorliege ,werdeer soforterle¬
digtwerder.OhnedieserEntscheidungvorzugreifen,könneerschonjetztsagen,
dasser schonseit langembestrebtsei,einEinvernehmenderParteienzuerzie¬
len ,dassderartigeAufmärsche,dieinsbesondereauchauswirtschaftlichen. Gründe:
bedenklichsind ,unterbleiben. EsliessesicheventuellaucheinallgemeinesVer¬
botsolcherAufmärscheerwägen.Solangedasnichterreichtist,mussselbstver¬
ständlichdie verfassungsrechtlichgeltendeGleichberechtigungallerParteien
undGruppengewährleistetbleiben . WenneinerbestimtenGruppesolcheAufmär¬
schebewilligtwerden,kannmansie eineranderennichtverweigern.DieEntschei¬
dungüberdenspeziellenFallkannerst getroffenwerden,bisderAktvorliegt.
AufdieEinwendungderAbordnung,dassdiePolizeidirektiondaeRekursentschei
dungetwadadurchsabotierenkönnte,dasssiedenAktnichtrechtzeitigvorlegt,
erwiderteder Bürgermeister ,es bestehesowohlbei der Landesregierung,alsauch
imAmtedesLandeshauptrannesdiePraxis ,in jenenFällen ,in deneneineVerzö¬
gerungderEntscheidungübereinenRekursmitRücksichtaufdieZeitzugleich
eineRechtsverweigerungwäre ,diesofortigeVorlagederAkteaufdemkürzesten
Wegzuverlangen.EufdieweitereFrage,wasderLandeshauptmannzutunimstandesei,wenndiePolizeidenAktnichtpflichtgemässundnichtzeitgerechtvorlege,
erklärtederBürgermeister,dassdiedisziplinäreAhndungvonPflichtverletzun.
genderOrganederBundespolizeiindieKompetenzdesMinisteriumsdesInnern
undnichtin diedes ndeshauptmannesfalle .EinLisziplinarrechtstehedem
Landeshauptmannderzeit nichtzu .
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